
   

 

Aktuelle Steuerinformationen für den GmbH-Geschäftsführer 
 

 

September 2023 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

warum ist ein Betriebsausgabenabzug bei der An-

schaffung eines Supersportwagens ausgeschlossen? 

Diese Frage beantworten wir anhand eines aktuellen 

Urteils. Darüber hinaus zeigen wir, dass Betreiber 

von Photovoltaikanlagen es jetzt leichter haben, was 

Steuern und bürokratische Hürden angeht. Der Steu-

ertipp demonstriert, dass auch Nacherben die Erb-

fallkostenpauschale in Anspruch nehmen können. 

 

REPRÄSENTATION  

Aufwendungen für einen „Supersportwagen“ sind 

nicht angemessen 

 

Als Firmeninhaber versucht man, bestehende Kunden 

an sich zu binden und neue zu gewinnen. Die Mög-

lichkeiten, sich und sein Unternehmen zu repräsentie-

ren, sind vielfältig. Allerdings begrenzt das Steuerrecht 

den steuerlichen Abzug der dabei entstandenen Auf-

wendungen. Sie müssen nämlich angemessen sein. 

Das Finanzgericht München (FG) hat einen Beitrag zur 

Präzisierung dieses weitläufigen Begriffs geleistet. 

Die Klägerin ist eine GmbH. Am 26.03.2012 hatte sie 

einen Sportwagen zum Kaufpreis von 218.800 € er-

worben, der nach einem Unfall im Juni 2015 verkauft 

wurde. Aus dem Verkauf und der Versicherungsent-

schädigung erlöste die Klägerin insgesamt einen Be-

trag von 235.000 €. Das Fahrzeug hatte eine Straßen-

zulassung und wurde nicht als Rennfahrzeug einge-

setzt. Es sollte aber bei Veranstaltungen Kunden und 

Sponsoren zur Verfügung gestellt werden, um diesen 

ein „Rennfeeling“ zu vermitteln. Durch solche Renn-

sport- und Sportwagenveranstaltungen sollte ein 

Netzwerk mit anderen Unternehmen geknüpft werden. 

Zu den jeweiligen Veranstaltungen wurde das Fahr-

zeug nicht selbst gefahren, sondern auf einem Lkw 

oder Anhänger transportiert. Das Finanzamt sah 50 % 

der Aufwendungen für das Fahrzeug als unangemes-

sen an und berücksichtigte daher auch die geltend 

gemachte Abschreibung nur zu 50 %. 

Die dagegen gerichtete Klage hat das FG als unbe-

gründet abgewiesen. Das Finanzamt habe der GmbH 

den Abzug der Aufwendungen als Repräsentations-

aufwand zu Recht versagt. Nach Ansicht des FG fallen 

die Aufwendungen unter das Abzugsverbot. Der strei-

tige Aufwand sei auch nicht in einen angemessenen 

und einen unangemessenen Teil aufzuteilen.  

Die Anschaffung des Fahrzeugs sei vergleichbar mit 

Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel- oder 

Motorjachten und für die hiermit zusammenhängenden 

Bewirtungen. Das Fahrzeug sei seiner Art nach geeig-

net, unangemessenen Repräsentationsaufwand 

darzustellen. Es handle sich bei ihm um einen „Super-

sportwagen“, der Technologien aus der Formel 1 nut-

ze. Das Fahrzeug sei zu Unterhaltungszwecken von 

Geschäftsfreunden eingesetzt worden und habe der 

Kundenbindungs- und Netzwerkpflege gedient. Die 

Tatsache, dass durch das Fahrzeug auch Gewinn er-

zielt worden sei, schließe die Anwendung des Abzugs-

verbots nicht aus. 
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AUSWÄRTSTÄTIGKEITEN 

Wann von einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet 

auszugehen ist 

 

Manche Arbeitnehmer haben keine erste Tätigkeits-

stätte und suchen zur Aufnahme ihrer beruflichen Tä-

tigkeit dauerhaft dasselbe weiträumige Tätigkeitsge-

biet - typischerweise arbeitstäglich - auf. Bei ihnen ist 

für die Fahrten von der Wohnung zum nächstgelege-

nen Zugang zu diesem Tätigkeitsgebiet für jeden vol-

len Entfernungskilometer die Entfernungspauschale 

zu berücksichtigen (für die ersten 20 Kilometer jeweils 

0,30 € und für jeden weiteren Entfernungskilometer 

0,38 €). Für die Fahrten innerhalb des weiträumigen 

Tätigkeitsgebiets sind die tatsächlichen Aufwendungen 

bzw. 0,30 € für jeden mit dem Pkw gefahrenen Kilome-

ter abziehbar. 

Ein Tätigwerden in einem weiträumigen Tätigkeitsge-

biet liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer die vertrag-

lich vereinbarte Arbeitsleistung auf einer festgelegten 

Fläche auszuüben hat. Hiervon ausgehend hat der 

Bundesfinanzhof die Kosten eines Arbeitnehmers für 

die Fahrten von der Wohnung zum Hamburger Hafen 

ab dem ersten gefahrenen Kilometer in Höhe der tat-

sächlichen Aufwendungen als Werbungskosten be-

rücksichtigt. Entscheidend war im Streitfall, dass der 

Arbeitnehmer nicht auf einer festgelegten Fläche, son-

dern aufgrund tagesaktueller Weisungen in ortsfesten 

betrieblichen Einrichtungen von vier Kunden seines 

Arbeitgebers tätig wurde. Irrelevant war, dass sich alle 

vier Einsatzorte im Hamburger Hafengebiet befanden. 

 

PAUSCHALIERUNG 

Zuschuss zum Deutschlandticket 

 

Beim Deutschlandticket („49-€-Ticket“) gibt es eine 

bundesweit geltende Jobticketregelung. Falls der Ar-

beitgeber seinen Arbeitnehmern das Ticket mit min-

destens 25 % bezuschusst, also 12,25 € oder mehr 

der Ticketkosten übernimmt, erhält er einen zusätzli-

chen Rabatt von 5 %. Das 49-€-Ticket kostet den Ar-

beitnehmer in diesem Fall als über den Arbeitgeber 

bezogenes Jobticket nur 34,30 €. Lohnsteuer- und so-

zialversicherungsrechtlich ist Folgendes zu beachten: 

Ein vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschul-

deten Arbeitslohn gezahlter Zuschuss zum Deutsch-

landticket ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Er 

mindert allerdings die als Werbungskosten abziehbare 

Entfernungspauschale. Aus diesem Grund ist der Zu-

schuss im Lohnkonto des Arbeitnehmers aufzuzeich-

nen und in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat jedoch anstelle der Inanspruch-

nahme der Steuerfreiheit auch die Möglichkeit, den 

Zuschuss mit 25 % zu pauschalieren. Diese Pau-

schalbesteuerung führt ebenfalls zur Sozialversiche-

rungsfreiheit. Macht der Arbeitgeber von der Pau-

schalbesteuerung Gebrauch, unterbleibt beim Arbeit-

nehmer eine Minderung der Entfernungspauschale. 

Diese Ausführungen gelten entsprechend, wenn der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Deutschlandticket 

als Sachbezug zur Verfügung stellt. Die Höhe des 

geldwerten Vorteils ist in diesem Fall davon abhängig, 

ob der Arbeitnehmer einen Zuschuss für das Ticket 

zahlt oder nicht. 

Pauschalierungsbeispiel: 

Ticketpreis 49,00 € 

Arbeitgebernachlass 5 % (kein Lohn) 2,45 € 

Differenz 46,55 € 

davon 96 % (gerundet) 44,69 € 

Eigenleistung des Arbeitnehmers 34,30 € 

pauschalierbar monatlich 10,39 € 

Abwandlung (keine Eigenleistung): 

pauschalierbar monatlich (gerundet) 44,69 € 

 

PHOTOVOLTAIK 

Weniger Steuern, weniger Bürokratie 

 

Das Jahressteuergesetz 2022 hat steuerliche Er-

leichterungen für Betreiber von Photovoltaikanlagen 

gebracht, die in das Umsatzsteuergesetz aufgenom-

men wurden. Diese Regelungen sind seit dem 

01.01.2023 anzuwenden. Das Bundesfinanzministeri-

um (BMF) hat eine Broschüre zur steuerlichen Be-

handlung von Photovoltaikanlagen nach neuem Recht 

veröffentlicht. 

Seit dem 01.01.2023 fällt für die Lieferung, die Einfuhr 

und den innergemeinschaftlichen Erwerb sowie für die 

Installation einer Photovoltaikanlage (einschließlich 

Stromspeicher) keine Umsatzsteuer mehr an (Null-

steuersatz), wenn diese auf oder in der Nähe von 

Wohngebäuden (auch auf dem Balkon) installiert wird. 

Auch Betreiber von Bestandsanlagen können von der 

Neuregelung profitieren. Begünstigt sind die Erweite-

rung einer bestehenden Anlage und der Austausch de-

fekter Komponenten. Der Nullsteuersatz gilt unabhän-

gig von der Verwendung des erzeugten Stroms. Auch 

für die Einnahmen aus Photovoltaikanlagen fällt keine 

Umsatzsteuer an, wenn der erzeugte Strom vollständig 

in das öffentliche Stromnetz eingespeist, zum Aufla-

den eines Elektroautos verbraucht oder von Mietern 

genutzt wird. 

Anlagenbetreiber müssen sich nicht mehr beim Fi-

nanzamt melden, um auf die umsatzsteuerliche Klein-

unternehmerregelung zu verzichten. Denn durch den 

Wegfall der Umsatzsteuer entfällt der Grund, zur Re-

gelbesteuerung zu optieren, nur um sich die beim Kauf 

der Anlage gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt er-

statten zu lassen. 
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Hinweis: Die Broschüre finden Sie unter 

www.bundesfinanzministerium.de. 

Darüber hinaus hat sich das BMF zur steuerlichen Er-

fassung von Betreibern bestimmter kleiner Photovolta-

ikanlagen geäußert. Danach kann in zahlreichen Fäl-

len auf die steuerliche Anzeige über die Aufnahme ei-

ner Erwerbstätigkeit und die Übermittlung des Frage-

bogens zur steuerlichen Erfassung verzichtet werden. 

Wir prüfen gerne für Sie, ob diese Bestimmung auf Sie 

zutrifft. Zudem informieren wir Sie gerne auch ausführ-

lich über die Regelungen, die für die Entnahme von 

Altphotovoltaikanlagen gelten. 

 

INFLATIONSAUSGLEICHSPRÄMIE  

Sonderzahlung oder dauerhafte Lohnerhöhung? 

 

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn Leistungen zur 

Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise ge-

währen. Sie können ihren Arbeitnehmern in der Zeit 

vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 jeweils eine In-

flationsausgleichsprämie (IAP) bis zu 3.000 € (Höchst-

betrag) zahlen, die steuer- und sozialversicherungsfrei 

ist. 

Die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit gilt auch 

für Arbeitslohnzahlungen von dritter Seite. Sie gilt aber 

nur für Sonderzahlungen des Arbeitgebers. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob die Sonderzahlungen in Form 

einer Einmalleistung, in mehreren Teilbeträgen oder 

gleichmäßig verteilt zwischen dem 26.10.2022 und 

dem 31.12.2024 erbracht werden. Dauerhafte Lohn-

erhöhungen sind dagegen nicht begünstigt. Erfreuli-

cherweise ist es für die Steuer- und Sozialversiche-

rungsfreiheit der IAP unschädlich, wenn sie im Zu-

sammenhang bzw. in Kombination mit einer dauerhaf-

ten Lohnerhöhung zusätzlich zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn gewährt wird. 

Beispiel: Der Arbeitgeber gewährt seinen Arbeitneh-

mern eine IAP in Höhe von insgesamt 2.000 €, die in 

mehreren Schritten ausgezahlt werden soll, beginnend 

mit einer Sonderzahlung von 1.000 € im Juni 2023. 

Monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 

200 € sollen dann in den Monaten Juli 2023 bis ein-

schließlich November 2023 geleistet werden. Ab dem 

01.12.2023 soll der Lohn dauerhaft um monatlich 

300 € erhöht werden. Auch die dauerhafte Lohnerhö-

hung wird mit Inflationsgesichtspunkten begründet. 

Die einzelnen Komponenten der Lohnerhöhung sind 

getrennt voneinander zu beurteilen: Die in mehreren 

Teilbeträgen gewährte IAP in Höhe von insgesamt 

2.000 € ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Die 

danach einsetzende reguläre - und dauerhaft wirken-

de - Lohnerhöhung von monatlich 300 € ab dem 

01.12.2023 unterliegt hingegen der Steuer- und der 

Sozialversicherungspflicht. 

GEWERBESTEUER 

Wann Übernachtungskosten dem Gewinn hinzuzu-

rechnen sind 

 

Bei der Ermittlung der Gewerbesteuer gibt es einige 

Besonderheiten. So ist der ermittelte Gewinn des Ge-

werbebetriebs um diverse Hinzurechnungen und 

Kürzungen zu modifizieren. Zum Beispiel sind Miet- 

und Pachtzinsen hinzuzurechnen, wenn die gemiete-

ten Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen des Steu-

erzahlers gehören würden, falls sie sich in seinem Ei-

gentum befänden. Unter Umständen muss ein Teil der 

Aufwendungen dem Gewinn wieder hinzugerechnet 

werden, so dass dieser sich erhöht.  

In einem vom Finanzgericht (FG) Sachsen entschie-

denen Streitfall klagte eine GmbH, deren Unterneh-

menszweck die Reinigung, Wartung und Instandhal-

tung von Abwasseranlagen ist. Sie hatte bei überregi-

onalen Aufträgen am Tätigkeitsort Hotelzimmer und 

Ferienwohnungen für ihre Mitarbeiter angemietet, um 

deren Fahrtzeiten zu reduzieren. Die dadurch entstan-

denen Aufwendungen verbuchte sie als Betriebsaus-

gaben. Bei einer Außenprüfung kam die Prüferin zu 

dem Ergebnis, dass die Aufwendungen für die Über-

nachtungen dem Gewerbeertrag der Klägerin hinzuzu-

rechnen seien. 

Die hiergegen gerichtete Klage vor dem FG Sachsen 

war erfolgreich. Die Aufwendungen für die Übernach-

tungen wurden zu Unrecht dem Gewerbeertrag hinzu-

gerechnet. Maßgeblich für die Hinzurechnung sei eine 

fiktive Zuordnung zum Anlagevermögen des Mieters. 

Zu klären sei also, ob die Wirtschaftsgüter Anlagever-

mögen des Mieters wären, wenn er ihr Eigentümer wä-

re, und ob der Geschäftszweck das dauerhafte Vor-

handensein solcher Wirtschaftsgüter voraussetze. Im 

Streitfall sei dies nicht der Fall. Der Geschäftszweck 

der Klägerin erfordere es nicht, im überregionalen Be-

reich tätig zu werden. Aufträge außerhalb ihres Ein-

zugsgebiets hätte sie auch ablehnen können. Die An-

mietung der Unterkünfte habe nur mittelbar dem Un-

ternehmenszweck gedient. Ein ständiges Vorhalten 

von Übernachtungsmöglichkeiten sei bei einer zeitlich 

begrenzten Tätigkeit außerhalb des Einzugsgebiets 

nicht notwendig. Nach dem Willen des Gesetzgebers 

sollten Mietzinsen für kurzfristige Hotelnutzungen 

von der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung ausge-

nommen werden. 

Hinweis: Im Streitfall war ein entscheidender Punkt, 

dass die zeitlich begrenzte Tätigkeit außerhalb des 

Einzugsgebiets nicht zum eigentlichen Geschäfts-

zweck gehörte. 

In einem anderen Streitfall lag der Geschäftszweck der 

Klägerin demgegenüber darin, eigenes Personal in 

verschiedenen Filialen der Auftraggeber (Supermärk-

te) einzusetzen. Das FG Berlin-Brandenburg hat ent-

schieden, dass für die Unterbringung von Mitarbeitern 
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angemietete Räumlichkeiten fiktives Anlagevermö-

gen sind, wenn das Vorhandensein der Räume zwin-

gend erforderlich ist, um das Geschäft überhaupt aus-

üben zu können. In diesem Fall waren daher die Auf-

wendungen für Wohnungen sowie für Pensionen und 

Hotelzimmer bei der Ermittlung des Gewinns für die 

Gewerbesteuer hinzuzurechnen. 

Hinweis: Gegen beide FG-Entscheidungen sind Revi-

sionsverfahren anhängig. 

 

ABSCHREIBUNG  

Neue Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung veröf-

fentlicht 

 

Vermieter sind nach dem Kauf eines Mietobjekts na-

turgemäß daran interessiert, dass das Finanzamt ei-

nen möglichst hohen Teil des Kaufpreises dem Ge-

bäude zuordnet. Nur dieser Kostenteil fließt in die 

Bemessungsgrundlage der Gebäudeabschreibung ein. 

Das Bundesfinanzministerium hat die Arbeitshilfe zur 

Kaufpreisaufteilung bei bebauten Grundstücken kürz-

lich aktualisiert. Unter 

www.bundesfinanzministerium.de („Themen“ → „Steu-

ern“ → „Steuerarten“ → „Einkommensteuer“) ist das 

Berechnungstool abrufbar. 

 

STEUERTIPP 

Auch Nacherben können die Erbfall-

kostenpauschale abziehen 

 

Erben dürfen von ihrem erbschaftsteuerpflichtigen Er-

werb verschiedene Nachlassverbindlichkeiten abzie-

hen, darunter einen Pauschbetrag für Erbfallkosten 

in Höhe von 10.300 €. Dieser Pauschbetrag soll vor al-

lem die Ausgaben für die Bestattung und die Regelung 

des Nachlasses abdecken. Der Bundesfinanzhof 

(BFH) hat entschieden, dass auch Nacherben diese 

Erbfallkostenpauschale in Anspruch nehmen können. 

 

 

 

Hinweis: Mit der testamentarischen Anordnung einer 

Vor- und Nacherbschaft setzt der Erblasser eine Per-

son als Vorerben ein, die die Erbschaft zunächst für 

einen gewissen Zeitraum nutzen kann. Der testamen-

tarisch bestimmte Nacherbe wird mit Ende der Vorerb-

schaft (in der Regel mit dem Tod des Vorerben) zum 

Erben des Erblassers. Zum Schutz des Nacherben ist 

der Vorerbe in seiner Verfügungsmacht beschränkt. 

Im Streitfall war eine Nichte von ihrer Tante als Nach-

erbin eingesetzt worden. Vorerbe war der Onkel der 

Nichte. Nachdem zunächst die Tante und später der 

Onkel verstorben waren, trat die Nichte ihre Nacherb-

schaft an. Das Finanzamt setzte ihr gegenüber als 

Nacherbin Erbschaftsteuer fest, ohne jedoch eine 

Erbfallkostenpauschale abzuziehen. Es argumentierte, 

die Nichte habe keine Beerdigungskosten für ihre Tan-

te getragen. Die Pauschale sei bereits durch die Vor-

erbschaft „verbraucht“ gewesen. 

Der BFH hat der Nichte die Pauschale hingegen zuge-

standen. Bei Vor- und Nacherbschaften kann der 

Pauschbetrag seiner Ansicht nach zweimal abgezo-

gen werden, obgleich nur ein Todesfall (hier: der Tan-

te) zugrunde liegt. Die Beerdigungskosten werden 

zwar bei zweimaliger Gewährung des Pauschbetrags 

auch zweimal typisierend abgezogen, obwohl sie nur 

einmal angefallen sind. Der Pauschbetrag umfasst 

aber nicht nur Beerdigungskosten, sondern auch 

Nachlassregelungskosten, die in einem Nacherbfall 

durchaus zweimal anfallen können. 

Hinweis: Zudem hat der BFH entschieden, dass die 

Erbfallkostenpauschale ohne Nachweis abgezogen 

werden darf - unabhängig davon, ob tatsächlich Kos-

ten entstanden sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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